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RS OGH 1974/10/15 4Ob340/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1974

Norm

UWG §7 C

UWG §7 D

Rechtssatz

Die Behauptung, daß ein Mitbewerber eine in bestimmten Ländern der freien Welt verbotene Geschäftsmethode

anwende und verteidige, ist geeignet, das Vertrauen der Kunden des Mitbewerbers und der Interessenten für seinen

Betrieb zu untergraben und damit den Betrieb zu schädigen (Vertretereinsatz durch Fernlehrinstitut).
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